
Aufsätze

Zusammenfassung:  Der Beitrag konzentriert sich auf die größeren alten Bundesländer und de-
ren  Regierungspräsidien  und  Bezirksregierungen.  In  letzter  zeit  mehren  sich  stimmen,  welche 
die  staatlichen  Mittelbehörden  –  zumindest  in  ihrer  klassischen  form  –  für  entbehrlich  halten. 
Die einheiten geraten zunehmend unter Druck, weil vielfach eine Mittelinstanz eines neuen typs 
gefordert  wird.  Diese  soll  eine  verstärkt  horizontale  Bündelungsfunktion  übernehmen  und  von 
vertikalen Kontrollfunktionen und Genehmigungsverfahren entlastet werden. In den meisten Län-
dern  bleiben  die  Reformbemühungen  schon  in  den Anfangsstadien  stecken.  Nachfolgend  wird 
jedoch deutlich, dass radikale und in diesem sinne erfolgreiche Modernisierungspolitik möglich 
und durch einige wenige faktoren erklärbar ist.

Comparing administration districts—preconditions of comprehensive  
organisational change – Diverse paradigms, structural adjustments  
and differing variation possibilities of the German states

Abstract: this article focuses on the large West states ( Länder) and the highest authorities of the 
primary administrative division of  these states called either ‚Regierungspräsidium‘ or ‚Bezirksr-
egierung‘. Lately, the number of voices considering the (classical form of) regional, intermediary 
governmental  authorities  to  be  obsolete  has  been  expanding. these  authorities  are  increasingly 
coming under pressure to justify their existence, as demands for an entirely new form of interme-
diary authority are becoming more frequent. these new authorities are to concentrate provincial 
and municipal functions and are to be relieved of the duties of vertical control and licensure. In 
most states,  these reforms have come to a halt  in their early stages. However,  this article shows 
that radical and analogous successful modernization policies are  indeed possible and can be ex-
plained by only a few factors.
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1  Kontroversen um die staatliche Mittelinstanz

Die Administration soll künftig bürgernäher, effektiver und effizienter arbeiten. Zu den 
Vorgaben gehören eine Entflechtung und klare Aufgabenzuordnung, eine Reduzierung 
und  Konzentration  von  Aufsichtstätigkeiten,  ein  Mehr  an  Verantwortungsdelegation 
sowie  eine  bessere  Abstimmung  und  Integration  landesweiter  Koordinationssysteme. 
Dies führt zur frage nach der sinnvollsten Arbeitsteilung zwischen Land und Kommu-
nen. Bei der Diskussion geraten die Regierungsbezirke und somit die Kontroversen um 
die staatliche Mittelinstanz in den Blick.

Grundlegend überdacht wurde die struktur ab den späten 1960er Jahren. Insbeson-
dere die Oppositionen wollten damals eine ebene einsparen. 1971 setzte die ständige 
Konferenz der  Innenminister einen Arbeitskreis zum entwurf einer Neuordnung ein. 
Dabei wurde eine einheitlichkeit  in den Bundesländern vereinbart. Der 1973 vorge-
legte Bericht hat für die entwicklung und die heutige Politik tragende Bedeutung. er 
konstatierte u. a. ein hohes Maß an Heterogenität zwischen den Bezirken bezüglich flä-
che, einwohnern, Behördengröße und zahl der Kommunen. er empfahl daher Modi-
fikationen hinsichtlich des Gebiets- und Aufgabenzuschnittes und plädierte ferner für 
die Beibehaltung der Mittelinstanz für größere flächenländer von 3,5–17 Mio. einwoh-
nern und einer fläche zwischen 20.000 und 70.000 km2 (Mittelinstanzenbericht 1973, 
s. 1 ff.; Wahl 1987, s. 216 f.; ellwein 1994, s. 79; stöbe u. Brandel 1996, s. 18 f.; Hesse 
2002a, s. 35 ff., 2003, s. 9). Als Reaktion auf den Bericht, der für die Mittelebene quasi 
eine Bestandsgarantie abgab, wurde die zahl der Bezirke in Niedersachsen, Nordrhein-
Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz lediglich neu ausgerichtet und diese auf bun-
desweit 26 reduziert.

Die aktuelle situation lässt sich dadurch beschreiben, dass die größeren alten Bun-
desländer bis Ende 2004 alle eine konzentrierte Dreistufigkeit institutionalisiert hat-
ten.  Man  kann  daher  auch  vom  „Ausgangsmodell“  sprechen.  Bei  aller  Kritik  wird 
dieses grundsätzlich nicht in frage gestellt. In Bayern steht das Modell weder bei der 
Regierung noch bei anderen Akteuren zur Debatte. In Baden-Württemberg war 1971 
zwar die Aufhebung der vier Regierungspräsidien durch eine Große Koalition vorge-
sehen, was jedoch in der nächsten Legislatur durch die CDu-Alleinregierung wieder 
revidiert wurde. In Nordrhein-Westfalen reduzierte man die Bezirksregierungen 1972 
unter der sPD auf fünf einheiten. seit dem Machtwechsel zu einer schwarz-gelben 
Koaliton rückt dort das vom Ausgangsmodell abweichende, „deviante“ dreigliedrige 
Regionalisierungsmodell  wieder  in  den  Vordergrund.  In  Niedersachsen  verringerte 
man 1972 die zahl der Mittelbehörden unter einer sPD-Regierung von acht auf vier. 
Im Jahr 2005 wurde die dortige Mittelinstanz allerdings abgeschafft. In Hessen wurde 
schon 1968 die zahl der Mittelbehörden unter der sPD auf zwei vermindert, bevor 
die sPD-fDP-Koalition diese 1981 wieder auf drei aufstockte. Dort hatte die CDu 
1999 eine Auflösung beabsichtigt, das Vorhaben scheiterte aber am Widerstand des 
damaligen fDP-Koalitionspartners. In Rheinland-Pfalz minimierte die union ebenso 
schon 1968 seine Einheiten von fünf auf drei. Hier war die Auflösung der Mittelins-
tanz angedacht, wobei sich als ergebnis lediglich eine funktionale umstrukturierung 
herausbildete.
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Die meisten Reformen waren nach umfang und Geschwindigkeit  demnach bislang 
eher von Marginalität und Inkrementalismus geprägt. so lässt sich die Historie treffend 
auch als eine Geschichte von Reformversuchen beschreiben, was daran liegt, dass jedes 
organisatorische Gebilde als ensemble von Machtbeziehungen zu betrachten ist und sich 
jede strategie, die darin eingreift, auf Widerstände einzustellen hat, weil die verwurzelten 
entscheidungsmuster auf entlastenden Routinen beruhen. Dies weckt Blockaden, führt 
zum strukturkonservatismus und fördert letztlich die tendenz zur beständigen Rekonsti-
tuierung des bürokratischen Grundmusters (Hesse u. Benz 1990, s. 12; Böhret und Kon-
zendorf 1995, s. 36 ff.; Bentele et al. 1995, s. 15; Bogumil 2004; König 1996/1997, s. 
29; Mayntz 1997, s. 65). Die Norm tendiert somit zu keinem radikalen Wandel. Hinzu 
kommt, dass Institutionen oft als starre strukturen angesehen werden, die den status quo 
unterstützen.  Damit  wird  vernachlässigt,  dass  organisatorische  Bedingungen  Prozesse 
lediglich rahmenartig steuern und keinesfalls vollständig determinieren, was  insbeson-
dere vom Neoinstiutionalismus betont wird (Hogwood u. Peters 1983, s. 137 ff.; Hesse u. 
Benz 1988, s. 69 f., 1990, s. 56; Benz 1987, s. 424, 1990, s. 372, 2004, s. 19 f.; Göhler 
1994, s. 7 ff., 1997, s. 21; Nemitz 2000, s. 4).

umso  interessanter  ist daher, dass –  im Gegenzug zu anderen Ländern –  in Baden-
Württemberg und Niedersachsen jüngst tiefgreifende, also vom umfang her umfassend 
und mit hoher Geschwindigkeit angelegte, ja geradezu radikale Veränderungen auf der 
mittleren ebene zu beobachten waren. so  stärkt Baden-Württemberg die Bündelungs-
funktion  seiner  Mittelinstanz  unter  einer  CDu-fDP-Regierung,  indem  in  kurzer  zeit 
zum 1.1.2005 eine Vielzahl von Behörden abgebaut, zusammengelegt oder in die Regie-
rungspräsidien  bzw.  Landratsämter  integriert  wurde.  Das  Land  plädiert  somit  für  eine 
konzentrierte Dreistufigkeit, während Niedersachsen Abstand davon nimmt und eine 
per se radikale, deviante zweigliedrigkeit1 verfolgt, indem die Bezirksregierungen zum 
1.1.2005  durch  eine  CDu-fDP-Koalition  einfach  aufgelöst  wurden  und  demnach  ein 
Konzept verfolgt wird, das mit der tradierten Vorstellung vom Erfordernis einer dreistufi-
gen und regional dislozierten Verwaltung bricht.

2  Forschungsfrage

entscheidend ist, dass die Regierungscouleur keine Rolle für die Modellpräferenz spielt. 
einheitliche  parteipolitische Argumentationslinien  sind  nicht  erkennbar.  es  gibt  daher 
keine  typische  christ-  oder  sozialdemokratische  Modernisierungslinie,  was  sich  daran 
zeigt, dass Baden-Württemberg und Niedersachsen trotz gleicher Regierungskonstellation 
konträre Varianten wählen. Die im bundesdeutschen Kontext gängigen Modelle werden 
nachfolgend zunächst beschrieben, wobei das schaubild das Ausgangsmodell repräsen-
tiert (Hesse 2003, s. 10 ff., 2004: s. 18 ff.; Bogumil u. Jahn 2005, s. 47 ff.) (Abb. 1):

1  „Per se radikal“, weil mit dem Wechsel auf ein deviantes system automatisch große umgestal-
tungen nötig sind.
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0   Konzentrierte Dreistufigkeit: Bestehend aus Regierung, einer Mittelinstanz und einer 
kommunalen Auftragsverwaltung in den Kreisen. Im Vordergrund steht Vordergrün-
dig ist die Integration der sonderverwaltung in die Mittelebene.

0   Dreigliedriges Regionalisierungsmodell:  Bestehend  aus  Regierung,  zugeordneten 
ämtern einer regionalen, kommunal verfassten Bündelungsbehörde nebst staatlicher 
Verwaltungsanteile sowie einer kommunalen Auftragsverwaltung in den Kreisen. An 
stelle der staatlichen Mittel- und unteren Verwaltungsbehörden sollen Regionalver-
waltungen (höhere Kommunalverbände) treten, die nicht teil des Landes sind. Dabei 
handelt es sich um selbstständige Verwaltungsträger mit Repräsentativgremien, die 
staatliche Aufgaben im Auftrag ausführen.

0   Zweistufiger Aufbau: Bestehend aus Regierung ohne Mittelbehörden, zugeordneten 
ämtern und einer kommunalen Auftragsverwaltung in den Kreisen. es erfolgt eine 
Konzentration auf die Landesoberbehörden und eine Verringerung der unteren Lan-
desverwaltung durch Aufgabenverlagerung auf die Kommunen/Kreise.

Überblickt  man  die  Prozesse  in  Baden-Württemberg  und  Niedersachsen,  aber  auch 
anderswo, so verdichtet sich der eindruck einer momentan doch eher ungewöhnlichen 
Reformbereitschaft. Die Maßnahmen reichen von punktuellen Anpassungen über  radi-
kale Veränderungen in Baden-Württemberg bis hin zu einem „systemwechsel“ in Nie-
dersachsen (Hesse 2003, s. 3, 2002b, s. 28 f., 2002c, s. 25, 2004, s. 3; Bouckaert 2004, 
s. 22). folglich ist zunächst danach zu fragen, wie der „Nährboden“ hierfür entstanden 
ist. Der Blick konzentriert sich somit zuallererst auf die frage, welche faktoren zu einer 
radikalen (Mittelstufen-) Reform stimulieren und insbesondere darauf, welche faktoren 
eine solche letztlich ermöglichen.

Der erste teil der frage lässt sich relativ einfach beantworten. Offensichtlich ist, dass 
finanzielle Restriktionen zu Reformen motivieren und die Wiedervereinigung sowie die 
europäisierung den Prozess  forcieren. Nachdem die neuen Bundesländer überwiegend 
auf Mittelinstanzen verzichtet haben, kam auch die Diskussion in den alten Ländern wie-
der in Schwung. Zudem zwingen die seither enorm gestiegenen Haushaltsdefizite den 
staat dazu, sich selbst in den Blick zu nehmen und historisch gewachsene Gebilde in ihrer 
Grundstruktur anzutasten (Hesse u. Benz 1988, s. 74 f.; Lüder 2004, s. 76; Häusler 2004, 
s. 147). schaut man nur auf Baden-Württemberg und Niedersachsen, so ist festzustellen, 
dass die budgetären Rahmenbedingungen mit den maßgeblichsten Grund abgeben, einen 

Abb. 1:  Ausgangsmodell (Quelle: eigene Darstellung)
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Paradigmenwechsel einzuleiten. Dies ist vor dem Hintergrund der demografischen Ent-
wicklung in anderen Ländern keinesfalls anders. Die stimulation für umfassende Verän-
derungen ist daher grundsätzlich in allen zu untersuchenden einheiten gegeben.

Interessanter erscheint hingegen der zweite Part der vorstehenden frage. zentral  ist 
dabei, dass die Reformen in Baden-Württemberg und Niedersachsen als radikal (umfang-
reich/schnell  angelegt)  zu  bezeichnen  sind,  was  beweist,  dass  sich  Innovationen  und 
Administrationen nicht ausschließen (Becker 1989, s. 903 ff.; Bogumil et al. 2004, s. 23). 
Andere Länder halten sich mit (umfänglich) marginalen und (von der Geschwindigkeit 
her) inkrementellen Maßnahmen eher zurück. Die Reformen der sechs untersuchungs-
einheiten lassen sich wie folgt klassifizieren (Tab. 1):

Von Belang ist demnach, warum sich in Baden-Württemberg und Niedersachsen ein 
radikaler und ein  in diesem sinne erfolgreicher Wandel vollziehen konnte und warum 
es  in  Niedersachsen  sogar  möglich  war,  einen  bis  dato  kaum  wahrscheinlich  gehalte-
nen Kurswechsel auf ein zweistufiges System vorzunehmen. Im Zentrum steht daher die 
Forschungsfrage,

welche (neben den gennannten ökonomischen) weiteren faktoren zu einer radikalen 
(Mittelstufen-) Reform stimulieren, und insbesondere welche eine solche letztlich 
ermöglichen oder behindern respektive zur Durchsetzung von radikalen Verände-
rungen verhelfen oder solche blockieren.

3  Leitthesen und Forschungsstand

Aus  forschungsökonomischen  Gründen  sind  eine  theoretische  Grundorientierung  und 
zunächst bestimmte „Leitlinien“ zu explizieren, die sich aus dem stand der forschung 
und der empirie generieren lassen. Die nachfolgenden faktoren dürften die Realität dabei 
am besten widerspiegeln. Die komplexe Materie verlangt ein mehr qualitativ-deskriptives 
Researchdesign und spricht eher gegen ausdifferenzierte nomologische Hypothesen. es 
sind schon deshalb keine klaren „Wenn-dann-sätze“ möglich, weil  institutionelle Aus-

Tab. 1:  Reformen in den untersuchten Bundesländern
Modell marginal radikal
konzentrierte  
Dreigliedrigkeit (Ausgangs-/ 
Regierungsmodell)

Nordrhein-Westfalen (vorige 
sPD-Grüne-Regierung),
Bayern (vorige Csu-Regierung),
Hessen (vorige 
CDu-fDP-Regierung),
Rheinland-Pfalz (vorige 
sPD-fDP-Regierung)

Baden-Württemberg (CDu/
fDP) – umgesetzt

Dreigliedriges  
Regionalisierungsmodell 
(Devianz)

nicht besetzbar (per se radikal 
angelegt)

Nordrhein-Westfalen (jet-
zige CDu-fDP-Regierung) 
– geplant

zweigliedrigkeit
(Devianz)

nicht besetzbar (per se radikal 
angelegt)

Niedersachsen (CDu/fDP) 
– umgesetzt

Quelle: eigene Darstellung
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gangsbedingungen, die für die ergebnisse maßgeblich verantwortlich sind, das Handeln 
nie völlig determinieren; sie enthalten aber Handlungslogiken, denen die Akteure übli-
cherweise folgen (Benz 1990, s. 369). Mit Rekurs auf den noch zu explizierenden for-
schungsstand geraten zwei (unabhängige) Variablenkomplexe2 und folgende Leitthesen 
ins Blickfeld (Wollmann 1996, s. 11 f., 2000, 2004; Pollitt u. Boukaert 2000, s. 62 ff.; 
Kuhlmann 2003, s. 2 f., 2004, s. 3; Reiners 2008, s. 37 ff.):
0   Verwaltungs- und Territorialstrukturen
  Anzunehmen ist, dass verwaltungsstrukturelle Ausgangsbedingungen die Akteursprä-

ferenzen steuern und damit der Entscheidungs- und Umsetzungsprozess beeinflusst 
wird.

0   Politische Interaktion und Akteurskonstellationen
  Anzunehmen ist, dass der Verlauf und das Ergebnis der Reformen wesentlich durch die 

Akteurskonstellationen und -koalitionen, deren Interessen und Interaktionen geprägt 
werden.

Mit Blick auf Variablenkomplex eins  ist davon auszugehen, dass die Möglichkeiten zu 
einer radikalen Reform durch die Modellpräferenzen mitbestimmt werden, welche durch 
die Bevölkerungsstrukturen geprägt sind. Je bevölkerungsstärker ein Land ist, desto ent-
scheidender dürfte akteursübergreifend ein dreistufiger Aufbau vordergründig sein und 
damit nur eine Radikalität im Rahmen einer solchen Variante. Damit korrespondierend 
ist auch die Verwaltungskraft der unteren ebene von Bedeutung, denn bestimmte Ver-
waltungsmodelle  fordern  steuerungspolitisch  eine  entsprechende  Größe  kommuna-
ler einheiten.3 Bei  stärkeren strukturen besteht von dortiger seite gegebenenfalls eine 
höhere Bereitschaft, eine Zweistufigkeit zu unterstützen, welche von einer Dezentrali-
sierung staatlicher zuständigkeiten ausgeht. Hingegen tendieren kommunale Akteure bei 
schwächeren Kommunalstrukturen wohl eher zu drei stufen, da sie mit einer Aufgaben-
delegation seitens des Landes überfordert wären. Dreistufigen Modellen mit niedrigerem 
Dezentralisierunsgrad liegt ein geringerer zwang inne, Kompetenzen zu verlagern. eine 
zweigliedrigkeit  impliziert  deshalb  eher  eine  neue  Kreis-/Gemeindegebietsreform,  die 
auf leistungsfähige einheiten zielt. eine derartige Reform würde allerdings Widerstände 
hervorrufen. Aufgrund des staatlichen Rückzugs aus der fläche ist nahe liegend, dass der 
Aspekt zudem von der Landesgröße überlagert wird. Dies bedeutet, dass auf der Kom-
munalebene ein ausgeprägtes Verständnis für die radikalste zweistufige Variante tenden-
ziell nur in nicht allzu großen Ländern mit starken Kommunalstrukturen vorhanden sein 
dürfte.4

2  Abhängige Variable = Modernisierungsergebnis (radikale vs. marginale/inkrementelle Reform).
3  Auch die Verwaltungskraft der kommunalen einheiten bestimmt sich vordergründig an der ein-

wohnerzahl.
4  Der Reformcharakter  rückt die Kreise  in eine zentrale Position, da sie vornehmlich als Auf-

gaben übernehmende Behörden unmittelbar betroffen sind. Ihre Bedeutung steigert sich noch 
dadurch, weil die Mittelinstanzen zwischen ihnen und den Ministerien angesiedelt sind. Über-
dies  sind die Landkreise zahlenmäßig am stärksten vertreten. Hier  ist die Bevölkerung  rund 
dreimal so hoch wie in den kreisfreien städten. ferner bekommen sie in der Regel die meisten 
Aufgaben übertragen, was es erfordert, den analytischen schwerpunkt auf die Landkreistage 
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ferner variiert das verwaltungsstrukturelle umfeld der Länder insbesondere hinsicht-
lich der höheren Kommunalverbände, weil diese verschiedenartig mit der Landesebene 
und der kommunalen Ebene verflochten sind, und daraus abweichende Prozesse entste-
hen. Die Verbände gelten als mehr oder weniger  starke einheiten  im Mehrebenensys-
tem, sie unterscheiden sich daher durch ihre Machtstellung, ihre räumliche Ausprägung 
sowie durch strukturelle Verflechtungstatbestände. Sie tragen demnach in differierendem 
Maße zur Komplexität des Gesamtgefüges bei. Grundsätzlich ist anzunehmen, dass eine 
höhere Verflechtung bzw. eine Abnahme der Machtkonzentration zu Blockaden beiträgt 
und damit gegen eine radikale Reformpolitik spricht.

Des Weiteren liegt es nahe, dass das Ausmaß an staatlichkeit vs. Kommunalisierung 
Auswirkungen auf die Modellpräferenz hat, weil ein höherer Kommunalisierungsgrad die 
Verfechter einer Mittelinstanz mit existenzbegründungszwängen belegt. so verfügt Nie-
dersachsen über eine andere Kommunalverfassung als Länder mit einer stärkeren staat-
lichen tradition auf der Kreisstufe. In Niedersachsen bilden die Landkreise zwar auch 
den Bezirk der unteren Verwaltungsbehörde, jedoch ist das Landratsamt nicht zugleich 
staatsbehörde. Auf der unteren ebene sind hier ausschließlich sonderbehörden institutio-
nalisiert, weshalb sich schlichtweg die frage stellt, ob überhaupt noch eine Bündelungs-
behörde  nötig  ist,  weil  unterhalb  dieser  gar  keine  allgemeine  Landesverwaltung  mehr 
existiert und ob somit eine radikale Zweistufigkeit letztlich nicht sogar systemimmanent 
ist.

Mit Blick auf Variablenkomplex zwei ist davon auszugehen, dass das Ausmaß der poli-
tischen Interaktion zu radikalen Reformen motiviert. Insbesondere ein ausgeprägter Par-
teienwettbewerb fungiert mithin als Motor.5 Der dadurch entstehende politische Druck 
wirkt grundsätzlich fördernd, sich innerhalb einer Koalition auf eine einheitliche Linie zu 
verständigen. Differenzen begünstigen hingegen den status quo. Ob es letztlich zu einer 
einigung  zwischen  den  Regierungspartnern  kommt,  ist  überdies  vermutlich  historisch 
begründbar.6 Damit korrespondierend sind auch für abweichende, per se radikale Modelle 
bestimmte Akteurskonstellationen erforderlich, denn es ist davon auszugehen, dass das 
Ausgangsmodell von Parteien präferiert wird, die in form einer Regierungsbeteiligung 
in  die  richtungsweisenden entscheidungen  der Vergangenheit  eingebunden waren.  sie 
bevorzugen das so genannte Regierungsmodell (konzentrierte Dreigliedrigkeit). Parteien, 
die davon ausgeschlossen waren, vertreten hingegen eher deviante Oppositionsmodelle 
(Zweistufigkeit/Regionalisierungsmodell). Eine abweichende Variante wird daher meist 
über einen Machtwechsel angestoßen, wenn eine solche von der neu entstanden Mehrheit 
schon zu Oppositionszeiten ausreichend postuliert wurde.

zu legen (hierzu auch Bogumil und ebinger, 32f.). schließlich lassen sich dort vergleichsweise 
signifikante Unterschiede feststellen.

5  Das Ausmaß der Interaktion lässt sich quantitativ über die Anzahl der einschlägigen Drucksa-
chen oder Publikationen und inhaltlich-qualitativ über die Intensität der Auseinandersetzungen 
zwischen den Akteuren erfassen.

6  zum  Beispiel  durch  frühere  Regierungskonstellationen,  insbesondere  aus  den  späten 1960er 
und  frühen 1970er  Jahren,  in einer zeit,  als maßgebliche entscheidungen  für die  staatlichen 
Mittelbehörden getroffen wurden.
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Hinsichtlich  der  Durchsetzung  einer  radikalen  Reform  ist  schließlich  anzunehmen, 
dass der Prozess durch parteipolitische Verschränkungen zwischen zentralen und dezen-
tralen Einheiten beeinflusst wird, und eine eindeutige Dominanz einer Partei in den Gre-
mien (insbesondere) der Landkreistage zu solidarisierungseffekten zwischen diesen und 
der Regierung führt, wenn die Mehrheiten mit den politischen Verhältnissen im Landtag 
korrespondieren. Der umstand führt dann wohl eher zur Beförderung einer Linie in Rich-
tung Regierung bzw. zur unterstützung oder nachträglichen Absicherung einer solchen 
(konstruktive struktur). sollten die Mehrheiten hingegen dominant gegenmajoritär aus-
gebildet sein, so kommt es wohl zu einer kompetitiven Interaktionsorientierung oder zur 
Behinderung eines Modells und damit gegebenenfalls zur unterstützung der oppositio-
nellen Linie (destruktive struktur). In derartigen fällen nehmen Kontroversen zwischen 
zentralen und dezentralen einheiten meist eher zu. Besteht eine weitgehende Pattsituation 
in den Verbänden, so kann dies auch zu mehr Neutralität und zurückhaltung und damit zu 
freiräumen für die Regierungsakteure führen.7

In summa ist zur Durchsetzung von Reformen anzumerken, dass Blockaden eher ent-
stehen, sollte eine Distanz zwischen potenziellen Vetokräften vorliegen, sollte eine große 
Anzahl destruktiver Kräfte existieren bzw. eine hohe Kohäsion zwischen solchen auszu-
machen sein. umgekehrt ist davon auszugehen, dass eine hohe Anzahl an und Kohäsion 
zwischen konstruktiven Kräften radikale Reformen unterstützt.

Mit  Blick  auf  Variablenkomplex eins  und  die  Literatur  weisen  die  Länder  diverse 
bevölkerungsstrukturelle Bedingungen und daher verschiedene Reformkapazitäten auf. 
Der  Ausgangssituation  kommt  bei  der  Programmumsetzung  prägende  Bedeutung  zu, 
weil dadurch Anreize geschaffen und bestimmte Handlungsmöglichkeiten ausgegrenzt 
werden. Üblicherweise lösen solche Bedingungen eine Reform jedoch weder aus, noch 
können sie eine solche verhindern. Allerdings wirken sie fördernd oder blockierend und 
beeinflussen somit deren Ausrichtung und Verlauf. Hesse und Benz legen dar, dass Refor-
men nicht nur zentral, sondern auch dezentral beeinträchtigt werden, und es zwischen den 
Gebietskörperschaften zur Politisierung der Interaktionsverhältnisse kommen kann. Das 
territoriale Profil tangiert hierbei die Akteurspräferenzen und beeinflusst deren Beziehun-
gen (Hesse u. Benz 1990, s. 225 ff., s. 15, s. 218, 1988, s. 75 ff.; Wollmann 1996, s. 11 f., 
2004, s. 579 f.; Pollitt u. Bouckaert 2000; Nemitz 2000, s. 5 ff., s. 129 ff.; Hesse 2002a, 
s. 97, 2003, s. 13 ff., 2004, s. 21 ff.; Kuhlmann 2003, s. 2 f., 2004, s. 3 ff., 2007; Lüder 
2004, s. 77 f.; Bogumil 2004, s. 13).

schaut man auf die Komplexität der strukturen, so  ist schon aus der föderalismus-
forschung bekannt, dass verflochtene Systeme Impulse erschweren und sie grundsätzlich 
ungünstige Bedingungen für Veränderungen liefern. Konzentriert man sich auf die födera-
len strukturen innerhalb der Vergleichsländer, so ist analog dessen zu folgern, dass daraus 
differierende Verläufe resultieren. Komplexe, verflochtene Systeme mindern erfahrungs-
gemäß die Handlungsmöglichkeiten, erzeugen eher wenig innovationsfähige Koordina-
tionsprozesse, erweisen sich oft resistent gegenüber Reformversuchen und enden meist in 

7  Grundsätzlich legen die Verbandsführungen (der Landkreistage) Wert darauf, eine Politisierung 
zu  verhindern,  was  für  eine  sachorientierte Außendarstellung  und  einen  neutralen Anspruch 
hinderlich  wäre  (Diemert  2005,  s.  409).  Die  feststellung  schließt  aber  nicht  aus,  dass  auch 
parteipolitische Gesichtspunkte eine Rolle spielen. 
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inkrementellen Anpassungen. Damit verbunden ist die frage nach den unterschiedlichen 
Machtpotenzialen. Üblicherweise steigt die zahl der Vetokräfte und damit die Möglich-
keit  umfassender  Veränderungen  mit  der Abnahme  der  Machtkonzentration  (Hesse  u. 
Benz 1988, s. 76; ellwein 1993, s: 87 ff.; Wollmann 1996, s. 9; Bandelow 2003; Kuhl-
mann 2004, s. 4 ff.; Bogumil und ebinger 2005, s. 65). Blickt man auch auf das Ausmaß 
der entstaatlichung der unteren ebene, so ist festzustellen, dass sich der forschungsstand 
hierzu in Grenzen hält (Wahl 1987, s. 240 ff.; Hesse 2003, s. 55).

„Wettbewerb belebt (auch) das (politische) Geschäft“, so die Ausgangsüberlegung mit 
Blick auf Variablenkomplex zwei. Im Mittelpunkt steht also die frage, ob Parteienkonkur-
renz strukturverändernde Reformen mehr fördert oder verhindert. Vielfach wird erklärt, 
dass Parteienkonkurrenz als motivationale Bedingung für Reformen fungiert (Lehmbruch 
2000, s. 20 ff.; Benz 2001, s. 172). Den Ausführungen liegt der Gedanke zugrunde, dass 
Initiativen nicht aus dem system resultieren, das sich selbst ohnehin nicht in frage stellt. 
Für einen Reformerfolg sei vielmehr ein externer Impuls – z. B. aufgrund finanzieller 
Restriktionen – nötig, der die Kommunikation ankurbelt und die einsicht in die Notwen-
digkeit von Veränderungen fördert. Dabei handelt es sich nicht um einen Reformwillen 
per se, sondern um eine qua gesteigerter Interaktion und somit mittels externen Drucks 
beförderte Modifikation der Einstellung. Eine wichtige Rolle als Innovationsträger 
kommt hierbei der Opposition zu. Diese ist gezwungen neue themen aufzunehmen, um 
in den Mehrheitsstatus wechseln zu können. stimuli  sogenannter Reformtreiber  sowie 
die Anzahl und Intensität der Gegenanreize liefern oft die Motive einer Veränderungs-
bereitschaft. Politische Machtpromotoren unterliegen dann quasi dem zwang, Reformen 
betreiben  zu müssen  (schimanke 1978, s.  21; scharpf 1987, s.  136; Becker 1989, s. 
906 f., 1988, s. 55; Hesse u. Benz 1990, s. 59; Naschold 1995; Kneissler 1996, s. 150; 
seibel 1996/1997, s. 103; Bogumil 2004, s. 7 ff.; Lüder 2004, s. 76 f.).

In diesem zusammenhang verdienen Koalitionskabinette Beachtung, weil die Mög-
lichkeit zu einem Kompromiss grundlegend auf Regierungsebene bestimmt wird. Kann 
sich eine Koalition daher nicht auf eine Variante einigen, erscheinen radikale Reformen 
ausgeschlossen.  Hinsichtlich  einer  per  se  radikalen  Reform  –  die  einen  Modellwech-
sel  zugrunde  legt  –  ist  überdies  eingängig,  dass  hierzu  ebenfalls  bestimmte  historisch 
geprägte Konstellationen notwendig sind, und ein Machtwechsel hin zu einer Partei, die 
ein Oppositionsmodell präferiert. Üblich  ist,  dass  sich die Präferenzen der Opposition 
im zuge des Parteienwettbewerbs herausbilden, sich diese diametral zur Regierungslinie 
verhalten und das Ausgangsmodell von Parteien bevorzugt wird, die die einschlägigen 
entscheidungen  der  Vergangenheit  mitgestalten  konnten.  solche  Parteien  lassen  sich 
üblicherweise nur auf radikale Reformen im Rahmen des Ausgangsmodells ein, welches 
demnach regierungstypisch  ist, während die ehemals davon ausgeschlossenen Parteien 
zu diesem Bündelungsmodell eher kritisch stellung beziehen. Regierungen orientieren 
sich  demnach  eher  am  status  quo,  weil  andernfalls  unkalkulierbare  politische  Kosten 
drohen. Die Opposition kann sich hingegen darauf beschränken, eine offensive Abgren-
zungs- und Differenzierungspolitik zu betreiben (Giddens 1979, 1995; schulze 1997, s. 
25; Lepsius 1997, s. 64; Lehmbruch 2000, s. 20 ff.; Benz 2001, s. 172; Kieser 2002, s. 
333; Hesse 2002c, s. 47, 2003, s. 9 ff., s. 52 ff.). ein radikaler schritt vollzieht sich somit 
insbesondere nach Machtwechseln. Im Rahmen sich verändernder Ressourcenstrukturen 
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dokumentieren sich Perioden des Wandels, die institutionelle wie inhaltliche umbrüche 
begünstigen (Hesse und Benz 1988, s. 79 f., 1990, s. 63).

Ferner gilt generell, dass ein konfliktbeladenes Verhalten nur erfolgreich sein kann, 
wenn die eine Veränderung initiierende Institution sich in einer strukturell überlegenen 
Position befindet. Der Umsetzungsprozess wird daher zu einer reinen Machtfrage. Um 
die transaktionskosten überschaubar zu halten, wird es entscheidend sein, die Beteili-
gung derjenigen einzuwerben, ohne die  sich eine Reform nur  schwer  realisieren  lässt. 
zur Absicherung sind demnach eine Meinungsführerkoalition und die unterstützung der 
schritte  durch  strategische Allianzen,  auch  außerhalb  des  Regierungsapparates  nötig. 
Hinsichtlich der Durchsetzbarkeit geraten somit die institutionell geprägten einstellungen 
der kommunalen Akteure in den Blick, die eine stakeholderfunktion innehaben. Deren 
Einfluss erlaubt es, ein Vorhaben besonders zu befördern oder zu blockieren (Scharpf 
1987, s. 124; Hesse u. Benz 1990, s. 218 ff.; Naschold 1995, s. 83; Wollmann 1996, s. 
11 f., 2004, s. 580; seibel 1996/1997, s. 103; Lange et al. 2000, s. 19; Bogumil 2004, s. 
8; Kuhlmann 2004, s. 3; Lüder 2004, s 79).

Dass das politische Profil eine Bedeutung haben dürfte und eine parteipolitisch güns-
tige  Verschränkung  zwischen  den Akteuren  zur  Harmonisierung  der  Präferenzen  und 
daher zur Möglichkeit einer radikalen Reform beiträgt, liegt nahe. Andere studien beto-
nen, dass die Reichweite von Veränderungen u. a. vom Ausmaß gegenmajoritärer Veto-
positionen  abhängt.  Vielfach  dürften  interessen-  oder  parteibestimmte  Polarisierungen 
und Reformkoalitionen zwischen zentralstaatlichen und dezentralen Organen dafür aus-
schlaggebend sein, ob Projekte unterstützung erfahren oder die Beziehungen einer „Poli-
tisierung“ unterliegen und sich Gegenmächte aufbauen (Becker 1989, s. 912; Wollmann 
1996, s. 11 f.; Lütz 2003, s. 37; Kuhlmann 2007; Bogumil u. ebinger 2005, s. 65).

4  Untersuchungseinheiten, Akteure und Vergleichsmethodik

Als untersuchungseinheiten  sind die neuen Bundesländer nicht von der studie umfasst. 
Deren Aufbau ist auf den westdeutschen Institutionentransfer und die damit einhergehende 
Verarbeitung dieser strukturimporte zurückzuführen. Die dortige entwicklung unterliegt 
anderen Pfadabhängigkeiten. Die Konzentration fällt demnach auf die sechs größeren flä-
chenländer der alten Bundesrepublik, die nach 1945 staatliche Mittelinstanzen ausgebildet 
und damit die tradition der Verwaltungsentwicklung fortgesetzt haben (Hesse 2000, s. 102, 
2002b, s. 52 ff., 2002c, s. 32 ff.; Bogumil et al. 2004, s. 23) (tab. 2):

Tab. 2:  untersuchungseinheiten
Land Regierungsbezirke einwohner in Mio. fläche in km2

Nordrhein-Westfalen 5 18,1 34.084
Bayern 7 12,4 70.549
Baden-Württemberg 4 10,7 35.752
Niedersachsen 4 (bis 2004) 8,0 47.618
Hessen 3 6,1 21.115
Rheinland-Pfalz 3 4,1 19.847
Quelle: statistisches Bundesamt 2004
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Die Herstellung einer Vergleichbarkeit der Länder  ist weiterhin abhängig von der ent-
scheidung, welche strukturdaten herangezogen werden. Nach verwaltungswissenschaft-
lichen  erkenntnissen  ist  der  Bevölkerungsstärke  die  höchste  Bedeutung  beizumessen, 
da mit der einwohnerzahl der umfang an öffentlich bereitzustellenden Gütern und zu 
erbringenden  Leistungen  wächst.  Dass  die  Bevölkerung  den  entscheidenden  Parame-
ter darstellt, zeigt sich auch daran, dass die Reihung nach den meisten wirtschaftlichen 
Indikatoren  bestätigt  wird  (Becker  1989;  Bogumil  et  al.  2004,  s.  25).  zur  Komplexi-
tätsreduktion ist es ferner sinnvoll, die interessierenden korporativen Akteure nach ihrer 
politischen Rationalität zu kollektivieren. Als Akteure kommen in Betracht:
0   Der  Regierungskomplex  mit  Landesregierung  samt  nachgeordneter Administration 

nebst der (den) Mehrheits- bzw. Regierungspartei(en) bzw. der (den) Mehrheits- bzw. 
Regierungsfraktion(en),

0   die  jeweilige(n)  Oppositionspartei(en)  bzw. Oppositionsfraktion(en)  auf  Landes- 
ebene

0   und drittens die kommunalen Verbandsakteure.

Methodisch folge ich einem induktiven Vorgehen und damit dem qualitativen Paradigma, 
weshalb eher die thesenentwicklung interessiert (Naßmacher 1991, s. 9 f.). Im Vorder-
grund steht hierbei eine Orientierung an der  so genannten „method of difference“. Da 
differenzmethodische Vorhaben systeme untersuchen, die  sich  in  ihren grundlegenden 
Merkmalen eher gleichen, sie also dem Vergleich möglichst ähnlicher fälle dienen, spre-
chen manche auch vom „most similar system design“ (Lijphart 1975, s. 164; zur Kritik: 
Przeworski u. teune 1982, s. 34 ff.; Dogan u. Pélassy 1984, s. 117 ff.). Die strukturellen 
Merkmale und Modernisierungspolitiken weisen demnach Differenzen auf, während die 
grundlegenden Rahmendaten ähnlich sind. Dabei gilt es die entscheidenden Differenz-
variablen  herauszuarbeiten.  Nach  Auswahl  der  untersuchungsobjekte  sind  ferner  die 
Merkmale zu bestimmen, die in der Objektklasse ungleich verteilt sind.8 Danach ist zu 
analysieren, welche faktoren die weiteren Merkmale verursacht haben (Hesse u. Benz 
1990, s. 16; Hartmann 1995, s. 30; Jahn 2006, s. 234 ff.).

Allerdings krankt nicht nur diese Methode an einem grundlegenden Dilemma, weil 
feststeht,  dass  kein Vergleich  die  Realität  in  ihrer  ganzen  Komplexität  abbilden  kann. 
Warum? Generell werden zu Vergleichen mindestens zwei Grundgesamtheiten benötigt. 
Diese enthalten in der Regel viele Variablen, wobei sich das Problem bei einer erhöhung 
der fallzahl potenziert. Die Kombinationen und theoretischen erklärungsmöglichkeiten 
übersteigen dann schnell die zahl der zu betrachtenden fälle, d. h. es bestehen zu viele 
„freiheitsgrade“. um diesem Dilemma zu entgehen, wurden die fälle gezielt ausgewählt 
und maßvoll erhöht sowie die zahl der Variablen eingegrenzt, weil klar ist, dass sich ohne 
Abstraktion  keine Vergleichbarkeit  herstellen  lässt.  zur  Komplexitätsreduktion  war  es 
daher notwendig, sich auf einige schlüsseldeterminanten und die wesentlichsten Akteurs-
gruppen zu konzentrieren. ferner wurden die jeweiligen Variablenkomplexe miteinander 
kombiniert, um die relevanten erklärungsfaktoren überschaubar zu halten. Die Konstruk-
tion  von  „Indicies“,  als  zusammenfassung  von  Variablen  ist  sinnvoll  und  dient  dazu, 

8  siehe hierzu die deskriptiven Ausführungen im dritten und im empirischen fünften Abschnitt.
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möglichst viel Varianz innerhalb einer einzelnen Variablen beizubehalten (Hesse u. Benz 
1990, s. 18; Naßmacher 1991, s. 17 ff.; Behrens 2003, s. 210).

ergänzend sei jedoch bemerkt, dass die methodischen Probleme weniger als Mangel, 
sondern als folge des komplexen Ansatzes anzusehen sind. Will man die Innovations- 
und Anpassungspotenziale erfassen, wird man eine gewisse Abschwächung methodischer 
stringenz in Kauf nehmen müssen (Hesse u. Benz 1990, s. 18). Dabei gilt, was Ashford 
angeführt hat: „What the structuralists lose in methodological rigor, they gain in devising 
concepts that deal better with the configurations of social and political structures“ (Ash-
ford 1983, s. 188). In methodischer Hinsicht wird hier insofern den Routinen kompara-
tiver forschung gefolgt, da sich die untersuchung auf sechs Bundesländer bezieht, die 
zwar insgesamt gesehen unterschiedliche institutionelle Kontexte aufweisen, die aber bei 
noch vergleichbaren strukturellen Grundbedingungen auf ähnliche Probleme mit unter-
schiedlichen Maßnahmen reagieren (Hesse u. Benz 1990,s. 15 f.).

5  Empirische Ergebnisse�

Unterstellt wurde, dass die Chancen zu radikalem Wandel strukturell beeinflusst werden. 
strukturen  legen  bestimmte  Verwaltungsmodelle  nahe,  prägen  die Akteurspräferenzen 
und bestimmen die Machtverteilung und bedingen, ob letztlich ein destruktives oder ein 
konstruktives  umfeld  entsteht.  Der  Grund  liegt  darin,  dass  eine  umfassende  struktur-
reform  vielfach  eine  neue  kommunale  Gebietsreform  impliziert,  eine  solche  aber  aus 
machtpolitischen Gesichtspunkten überwiegend abgelehnt wird. tangiert werden die Prä-
ferenzen vorwiegend durch die Größe eines Landes und die Kommunalstrukturen, denn 
die Verwaltungskraft der unteren ebene entfaltet  im Kontext zur Landesgröße Auswir-
kungen auch auf die Meinungsbildung der spitzenverbände. Die umstände sind daher als 
Voraussetzung zur Bildung institutioneller Mehrheiten zu werten. Die Abbildung gewährt 
einen groben Überblick über die Gebietsstrukturen der Länder (tab. 3):10

9  Diese resultieren aus einschlägigen Arbeitspapieren und expertengesprächen mit den jeweili-
gen Institutionen der untersuchungsländer (zeitraum 10/2004–4/2005), ergänzt durch weitere 
Gespräche im Nov./Dez. 2008. Des Weiteren rekurrieren die ergebnisse auch auf die einzelnen 
Gutachten von Jörg Bogumil und Joachim J. Hesse.

10  Die einteilung bemisst sich an den einwohnerzahlen zum 31.12.2003. Landkreise (ohne kreis-
freie  städte):  Nordrhein-Westfalen  343.686,  Baden-Württemberg  249.814,  Hessen  224.799, 
Niedersachsen  183.681,  Rheinland-Pfalz  127.066,  Bayern  125.923,  Durchschnitt  195.857; 
kreisangehörige Gemeinden klassifiziert nach Verwaltungsverbünden (in zweigleisigen Kom-
munalsystemen):  Nordrhein-Westfalen/Hessen  dto.  (eingleisig),  Baden-Württemberg  18.966, 
Niedersachsen 16.270, Rheinland-Pfalz 15.248, Bayern 6.603, Durchschnitt 13.287. Die hes-
sischen  Kommunen  dürfen  ohne  weiteres  mit  den  aus  Baden-Württemberg/Niedersachsen 
verglichen werden, denn eine eingleisigkeit birgt Vorteile (weniger Koordinationsprobleme). 
ebenfalls von Belang ist die Verwaltungskraft der untersten ebene, da die Kreise im falle einer 
Aufgabenübernahme die Gemeinden üblicherweise verstärkt finanziell in die Pflicht nehmen 
und Aufgaben übertragen. Insgesamt ist ersichtlich, dass die bayerischen Landkreise und Kom-
munen von der Bevölkerungsstruktur her abfallen bzw. in Rheinland-Pfalz nur die Landkreise 
(Hesse 2000, s. 101 f., 2002b: 50 ff., 2002, s. 43 ff. A-21; Reiners 2008, s 43 f.). 
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In den ganz großen Ländern Nordrhein-Westfalen und Bayern geht es steuerungspolitisch 
allenfalls darum, welche form einer Dreigliedrigkeit sich durchzusetzen vermag. In Bay-
ern kommt überdies nur das bisherige Modell in Betracht, was traditionelle und strukturelle 
Gründe hat, denn bei einer anderen Variante wären zunächst die Kommunalstrukturen zu 
stärken. Bei der etwas kleineren Ländergruppe Baden-Württemberg und Niedersachsen 
steht eine zweigliedrigkeit eher zur Disposition. Aber auch hier fehlt vielfach ein tiefe-
res Verständnis, weil sich damit die Wahrscheinlichkeit einer Gebietsreform erhöht. Die 
in Baden-Württemberg objektiv betrachtet relativ ausgeprägte kommunale Verwaltungs-
kraft gilt überwiegend als zu schwach für zwei stufen. Nicht zuletzt deshalb votieren alle 
spitzenverbände für die von der Regierung vertretene Ausgangsvariante. Verständlicher-
weise verhielten sich deswegen auch die niedersächsischen Verbände anfänglich zurück-
haltend. Die dort etwas schwächeren territorialstrukturen lassen zweifel aufkommen, ob 
zwei Stufen nicht zwangsläufig eine Gebietsreform nach sich ziehen. Die Reform stößt 
jedoch zusehends auf Akzeptanz oder wird zumindest nicht blockiert. Dies geschieht auf-
grund der Absage an eine territorialreform, der nur marginalen Aufgabendezentralisie-
rung, der Beibehaltung einer – stark reduzierten – regionalen Repräsentanz des staates, 
der Berücksichtigung kommunaler Belange, der ausgeprägten Vertrauenskultur zwischen 
Regierung und kommunaler ebene und schließlich wegen der entstaatlichung der unteren 
Verwaltungsstufe. Der hohe Kommunalisierungsgrad steht argumentativ gegen staatliche 
Mittelbehörden, was insbesondere der Landkreistag betont. In Hessen oder Rheinland-
Pfalz findet über eine Zweigliedrigkeit eine intensivere Diskussion statt. Ein bei den 

Tab. 3:  Gebietsstrukturen der Länder
herausragend große 
Länder

große Länder mittelgroße Länder

starke Kreise Nordrhein-Westfalen
mittelstarke Kreise Baden-Württemberg Hessen

Niedersachsen
schwächere Kreise Bayern Rheinland-Pfalz

starke Gemeinden Nordrhein-Westfalen
mittelstarke Gemeinden* Baden-Württemberg Rheinland-Pfalz

Niedersachsen Hessen
schwächere Gemeinden* Bayern
starke kommunale 
Strukturen

Nordrhein-
Westfalen

mittelstarke kommunale 
Strukturen

Baden-
Württemberg

Hessen

Niedersachsen
schwache kommunale 
Strukturen

Bayern

heterogene kommunale 
Strukturen

Rheinland-Pfalz

*In zweigleisigen Gemeindesystemen sind „Verwaltungsverbünde“ erfasst
Quelle: statistisches Bundesamt 2004
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spitzenverbänden  großes  Verständnis  besteht  daher  nur  in  mittelgroßen  Ländern  mit 
ausreichender  kommunaler  Verwaltungskraft,  weil  damit  die  Wahrscheinlichkeit  einer 
Gebietsreform sinkt. Dies gilt vorwiegend für Hessen, wo sowohl die Kreis- als auch die 
Gemeindeebene stark ausgestaltet ist (eingleisiges Kommunalsystem), was die spitzen-
verbände dazu bewegt, die „wahre Präferenz“ der CDu zu unterstützen. Hier besteht ein 
per se hohes Reformpotenzial, denn die „Nagelprobe“ beweist: Hätte die fDP 1999 mit 
der CDU kooperiert, wäre Hessen heute zweistufig aufgebaut.

ein radikaler Wandel wird entscheidend von der Anzahl konstruktiver Reformkräfte 
bestimmt, und davon, wie deren sichtweisen zueinander  stehen bzw. welches Maß an 
Kohäsion zwischen ihnen vorliegt. Maßgeblich ist also, ob die aus den strukturen ableit-
baren  Präferenzen  der  spitzenverbände  untereinander  und  mit  der  Präferenz  der  Lan-
desregierung  korrespondieren.  Dies  ist  in  Baden-Württemberg,  Bayern,  Hessen  und 
schließlich auch in Niedersachsen der fall, wo allerdings ein taktisches Hinwirken der 
Regierung auf die Präferenzbildung der Verbände notwendig ist, die einem zweistufen-
modell verständlicherweise zunächst reserviert begegnen. Größere Differenzen zwischen 
den spitzenverbänden lassen sich demgegenüber in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-West-
falen feststellen.11 In Rheinland-Pfalz resultieren die Divergenzen aus der unterschiedli-
chen Beurteilung der kommunalen Verwaltungskraft. Wegen der schwachen Gemeinden 
und Kreise setzt eine große strukturreform zwingend eine Gebietsreform voraus, so der 
städtetag. Hingegen gestaltet  sich die Verwaltungskraft der kreisangehörigen Gemein-
den – legt man Verwaltungsverbünde zugrunde – vergleichsweise ansprechend, was den 
Gemeinde- und städtebund veranlasst, für zwei stufen zu werben. Die Präferenzen sind 
demnach heterogen und insgesamt eher destruktiv angelegt.

Weiterhin ist zu diagnostizieren, dass in Baden-Württemberg, Niedersachsen, Hessen 
und Rheinland-Pfalz vergleichsweise mäßig komplexe Bedingungen vorfindbar sind. 
Baden-Württemberg  hatte  vor  der  Reform  zwei  höhere  Kommunalverbände,  je  einen 
für den badischen und den württembergischen Landesteil. seitens der  schwachen Ver-
bände bleibt ein Blockadeverhalten schon deshalb aus, weil diese mit den konstruktiven 
spitzenverbänden personell und strukturell verschränkt sind. Niedersachsen, Hessen und 
Rheinland-Pfalz  haben  jeweils  sogar  nur  einen  solchen Verband.  Dieser  ist  in  Hessen 
landesweit und in Rheinland-Pfalz bzw. Niedersachsen nur für einen Landesteil zustän-
dig. Als  Blockademacht  fallen  diese  einheiten  allesamt  nicht  ins  Gewicht.  Hingegen 
spielen  die Verbände  in  Bayern  und  Nordrhein-Westfalen  eine  bedeutendere  Rolle.  In 
Bayern  sind  die  sieben  Bezirke  höhere  Kommunalverbände.  Die  situation  lässt  einen 
komplexen Verwaltungsverbund erkennen. Hier ist die vergleichsweise (personal-)starke, 
rechtlich selbstständige kommunale Mittelstufe personell, sachlich und organisatorisch 
eng mit den sieben räumlich deckungsgleichen staatlichen Institutionen verflochten. Die 
zusammenarbeit  zwischen  der  Gebietskörperschaft  Bezirk  und  der  staatlichen  Mittel-
instanz gestaltet sich somit intensiv. Dies birgt allerdings Blockadepotenziale. erschwe-
rend kommt hinzu, dass auf der ebene des Bezirks direkt gewählte Bezirkstage installiert 
sind, dass die mit den Regierungen verschränkten Bezirksverwaltungen den Weisungen 

11  Die verschiedenen Ansichten über dreigliedrige Modelle sind in Nordrhein-Westfalen mehr auf par-
teipolitische Gesichtspunkte rückführbar (siehe hierzu die Anmerkungen beim zweiten faktor).
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der Bezirkstagspräsidenten unterliegen und dass die staatliche Mittelinstanz unter dem 
schutz der Verfassung steht.

Noch  gravierender  ist  die  situation  in  Nordrhein-Westfalen.  Hier  sind  neben  dem 
Regionalverband Ruhr (RVR) die beiden Landschaftsverbände (LVR, LWL) von Inter-
esse. sie erbringen Leistungen, die deutlich über das spektrum anderer Kommunalver-
bände hinausgehen. ferner stellen sie ihrem personellen und materiellen umfang nach 
die mit Abstand wichtigsten Kommunalverbände dar und nehmen im deutschen Vergleich 
eine sonderstellung ein. Der RVR ist zudem auf das zwischen drei Regierungsbezirken 
aufgeteilte „Revier“ bezogen. er erstreckt sich damit auf Gebiete, die zum territorium 
des LVR und des LWL gehören, so dass der RVR eine Klammer und gleichermaßen eine 
andere  Institutionen überlappende struktur bildet. Die Region  ist  demnach von hohen 
Disparitäten gekennzeichnet, da sechs Verwaltungsträger (je drei Bezirksregierungen und 
höhere Kommunalverbände) einer einheitlichen Verwaltung entgegenwirken. es ist somit 
ablesbar, dass eine Strukturreform vom Erfordernis einer Gebietsreform beeinflusst wird, 
nämlich der räumlichen Abgrenzung zwischen den Regierungsbezirken und den mächti-
gen Kommunalverbänden sowie der verwaltungspolitischen Verortung und vernünftigen 
Anbindung des Ruhrgebiets. Überdies bestehen parlamentarische Gremien bei den Land-
schaftsverbänden  und  Regionalräte  bei  den  Bezirksregierungen.  Was  jedoch  schwerer 
wiegt  ist die tatsache, dass das historisch-kulturell  zweigeteilte Land durch überkom-
plexe Verflechtungsräume überlagert wird, woran sich eine Reform zu orientieren hat. Der 
tatbestand lässt sich an den Konkurrenzen zwischen der starken mittleren kommunalen 
und der mittleren staatlichen ebene festmachen, außerdem an der Verwaltungskraft der 
Kommunen, die ein Gegengewicht zur Landespolitik bilden, oder an den Verflechtungen, 
insbesondere im Ruhrgebiet. In Nordrhein-Westfalen agiert demnach eine Vielzahl von 
Akteuren, deren zuständigkeitsbereiche und Aufgabenwahrnehmungen mit-/ineinander 
verschränkt sind. Die staatliche und kommunale Mittelstufe bildet sozusagen ein „Ver-
waltungsdickicht“, mehr noch als in Bayern und mehr als anderswo.

Im nächsten schritt wurde unterstellt, dass das Ausgangsmodell bei politischen Lagern 
hoch im Kurs steht, die in form einer Regierungsbeteiligung für die richtungsweisenden 
entscheidungen  –  vorwiegend  im  zuge  des  Mittelinstanzenberichtes  von  1973  –  ver-
antwortlich gezeichnet haben. Hingegen vertreten Parteien, die auf diese entwicklungen 
keinen derart großen Einfluss hatten, sogenannte Oppositionsmodelle. Der empirische 
Beweis lässt sich überall antreten. so wird das Ausgangsmodell von allen damals regie-
renden  Volksparteien  priorisiert,  der  CDu  Baden-Württemberg,  der  Csu,  der  sPD 
Hessen, der sPD Niedersachsen, der sPD Nordrhein-Westfalen und der CDu Rheinland-
Pfalz.12 Deviante Modelle präferieren hingegen die damaligen Oppositionellen, die sPD 
Baden-Württemberg, die CDu Hessen,13 die CDu Niedersachsen (jeweils zwei stufen) 
und die CDu Nordrhein-Westfalen (Regionalisierungsmodell). Die sPD Bayern plädiert, 

12  Bis auf Baden-Württemberg und Bayern haben in den anderen vier Ländern die letzten Jahre 
die Regierungen gewechselt (Hessen: 1999, Niedersachsen: 2003, Nordrhein-Westfalen: 2005, 
Rheinland-Pfalz bereits 1991).

13  Die wahre Präferenz der CDu Hessen für ein zweistufenmodell zeigt sich deutlich im Wahl-
kampf 1999.
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wie nahezu alle dortigen Akteure, für das Ausgangsmodell, weil sich eine andere Variante 
aufgrund der strukturellen Momente politisch kontraproduktiv auswirken würde.14

Die ergebnisse sind prinzipiell auch auf kleine Parteien übertragbar. Daran anknüp-
fend ist entscheidend, ob die historisch geprägten Präferenzen der Regierungspartner mit-
einander harmonieren. Die in den letzten Jahren nur in Nordrhein-Westfalen (bis 2005) 
mitregierenden Grünen plädieren für das Ausgangsmodell, weil die dortige Regierungs-
politik  überwiegend  auf  ein  solches  ausgerichtet  war.15  Hingegen  war  die  fDP  in  der 
Vergangenheit  immer wieder  in  der Regierungsverantwortung.  In Baden-Württemberg 
war die (vormals ein Oppositionsmodell vertretende) fDP ende der 1960er/Anfang der 
1970er Jahre von der Regierung ausgeschlossen, weshalb die Annäherung an die union 
lange zeit in Anspruch genommen hat. In Hessen plädiert die fDP verständlicherweise für 
das Ausgangsmodell, denn sie haben die Geschicke der Mittelinstanz als Partner der sPD 
von 1970 bis 1982 mitbestimmt. Dort musste die von der CDU favorisierte Zweistufigkeit 
1999 verworfen werden, weil sich der damalige fDP-Koalitionspartner den Plänen ver-
sperrt hat. In Niedersachsen stand die fDP immer wieder in Regierungsbündnissen, die 
entscheidung von 1972 geht jedoch auf die sPD zurück, wodurch die Präferenz auch hier 
einsichtig wird. In Nordrhein-Westfalen hatte die fDP auf die früheren entwicklungen 
Einfluss. Im Laufe einer 25-jährigen Regierungspause hat man sich jedoch sukzessive 
auf ein Oppositionsmodell verständigt. Die fDP Rheinland-Pfalz hatte ebenfalls einwir-
kungsmöglichkeiten auf die entscheidung von 1968. Dass sie dennoch zug um zug für 
zwei stufen argumentiert, lässt sich damit begründen, dass es in Rheinland-Pfalz leichter 
fallen dürfte, vom Ausgangsmodell abzuweichen, weil schon der Mittelinstanzenbericht 
nicht zwingend Bündelungsbehörden für das Land vorsieht.

Die überall zu beobachtenden finanziellen Restriktionen münden in einen intensi-
ven parteipolitischen Diskurs, was zu Maßnahmen stimuliert. In Baden-Württemberg 
(und  anderen  Ländern)  besteht  wieder  seit  spätestens  Mitte/ende  der  1990er  Jahre 
eine heftige, kontrovers geführte einschlägige Debatte. Die sich verschärfende Haus-
haltssituation,  die  in  Baden-Württemberg  überdimensionierte  sonderverwaltung,  die 
daraus  resultierende  Interaktion  respektive  der  dadurch  entstehende  Druck  motiviert 
– oder besser treibt – die Regierung zu radikalen Veränderungen im Rahmen des Aus-
gangsmodells. Relativierend ist jedoch zu betonen, dass in der Literatur16 auch umge-
kehrt argumentiert und die starke Rolle des Ministerpräsidenten betont wird, der den 
Prozess angekurbelt haben soll, weil  radikale Reformen  im Parteienwettbewerb eher 
keine Vorteile bedeuten. Hier dürften mehr personelle faktoren bedeutsam sein. Dies 
ist  richtig, denn der  Impuls ging von der Regierungsspitze aus. Blickt man aber  auf 
den vorgelagerten zeitraum, besonders Anfang 2003, so ist unübersehbar, dass die fast 
täglichen Verlautbarungen aus der Opposition den weiteren Ablauf geradezu herausge-
fordert haben. Auch wurden die strukturen noch im ersten Quartal 2003 vehement von 
der Regierung verteidigt. Dem Aspekt soll damit keinesfalls entgegengetreten werden, 

14  eine besondere situation ergibt sich für Rheinland-Pfalz. Dort vertreten die sozialdemokraten 
bis heute kein Oppositionsmodell. zur näheren erklärung: Reiners 2008, s. 226.

15  Die Grünen neigen tendenziell sonst eher zu Oppositionsmodellen, da sie die entwicklungen 
der 1960er und 1970er Jahre nicht mitgemacht haben.

16  Hierzu Bogumil 2004; Bogumil u. ebinger 2005.



17Regierungsbezirke im Vergleich

denn sicher spielen in Baden-Württemberg und Niedersachsen personelle faktoren eine 
Rolle. Dies ist vornehmlich dann der fall, wenn man auf die zeit unmittelbar vor Pro-
jektstart und die anschließenden Verläufe schaut.

ein ebenfalls durchdringender politischer Wettbewerb lässt sich für Hessen, Nieder-
sachsen und Nordrhein-Westfalen identifizierten. In diesen Ländern wurden die bishe-
rigen Entscheidungen um die Mittelinstanz maßgeblich durch die SPD beeinflusst, was 
erklärt, dass diese jeweils das Ausgangsmodell präferiert und die neu regierende CDu 
einem  devianten  Modell  nahesteht.  Die  Verhältnisse  unterscheiden  sich  von  Baden-
Württemberg  oder  Bayern  allerdings  dadurch,  dass  es  hier  in  den  Jahren  1999,  2003 
bzw. 2005 zu einem Machtwechsel kommt, was zu per se radikalen Oppositionsmodel-
len motiviert, insbesondere weil solche von den heutigen Regierungen schon zu Oppo-
sitionszeiten postuliert wurden und sich innerparteilich bereits eine Linie normiert und 
festgesetzt hat. Der Umstand unterstützte dazu, dass Niedersachsen heute zweistufig 
aufgebaut  ist. Auch  die  schwarz-gelbe  Regierung  in  Nordrhein-Westfalen  verfolgt  ein 
oppositionelles Regionalisierungsmodell, und in Hessen scheiterte eine Zweistufigkeit 
1999  lediglich  am  damaligen  Koalitionspartner.  In  Rheinland-Pfalz  ist  eine  verstärkte 
Interaktion hinsichtlich der Mittelinstanz ungefähr  seit Mitte der 1990er  Jahre zu ver-
nehmen. Dort wechselte die Regierung bereits 1991, als die thematik noch nicht wieder 
tief genug im politischen Raum verankert war. Der dortige Machtwechsel hat daher nicht 
die Bedeutung wie anderswo. Das Beispiel zeigt ferner, dass eine alleinige änderung der 
Machtverhältnisse – ohne vorausgehende Interaktionsphase – für einen systemwechsel 
nicht  hinreichend  stimuliert.  Überdies  wird  deutlich,  dass  die Veränderung  eines  sys-
tems – über die änderung der Machtstrukturen hinaus – zunächst auf eine harmonierende 
Regierungskoalition  angewiesen  (z. B.  Hessen  1999)  und  von  weiteren  Bedingungen 
(Reformkoalitionen,  strukturelle  Voraussetzungen  etc.)  abhängig  ist  (z. B.  Nordrhein-
Westfalen). Allein in Bayern ist der einschlägige Wettbewerb und damit die Motivation 
größerer Veränderungen begrenzt, was an den strukturellen Bedingungen und demnach 
am übergreifenden Konsens für das Ausgangsmodell liegt. eine eher mäßige Interaktion 
endet daher oft in marginalen Reformen. ein hoher Wettbewerb stimuliert hingegen zu 
radikaleren Veränderungen (alle anderen Länder). Ist die ca. ab Mitte der 1990er Jahre 
eingeläutete jüngere Reformgeschichte, in der die Kontroversen um die Mittelbehörden 
zugenommen haben, mit einem Machtwechsel verknüpft, bestehen auch Chancen für ein 
Oppositionsmodell, sollten nicht weitere Gründe entgegenstehen (Niedersachsen, Nord-
rhein-Westfalen, Hessen). ein hohes Maß an politischer Interaktion und eine änderung 
der Macht- bzw. Ressourcenstrukturen motivieren demnach grundsätzlich zu devianten, 
per se radikalen Reformen.

schließlich wurde angenommen, dass die Möglichkeit zu radikalen Maßnahmen von 
konstruktiven oder destruktiven Reformkräften mitbestimmt wird. Der Aspekt lenkt die 
Aufmerksamkeit  auf  die  politischen  Verschränkungen  zwischen  Land  und  Landkreis-
tag. Weitgehend ausgeglichene Verhältnisse finden sich in Hessen, Rheinland-Pfalz und 
Niedersachsen, was teilweise auch zur zurückhaltung der Verbände führt, sollten nicht 
andere verwaltungs- bzw. territorialstrukturelle Gründe (wie z. B. in Hessen oder Rhein-
land-Pfalz) erheblich sein. Eine christdemokratische Dominanz im Landkreistag findet 
sich allerdings in den süddeutschen Ländern Baden-Württemberg und Bayern. Geradezu 
übermächtig ist die CDu im nordrhein-westfälischen Landkreistag vertreten. ferner ist 



18 M. Reiners

ersichtlich, dass die kommunalen Akteure die Reformen teils unterstützend, teils blockie-
rend, teils neutral begleiten. Besonders in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen 
ist  unverkennbar  ein  solidarisierungseffekt  des  Landkreistages  mit  den  konservativen 
Regierungen verifizierbar. Sind die Mehrheiten zwischen Landesebene und der Ebene 
der Landkreise jedoch gegenläufig, ist also z. B. eine Regierung SPD-geführt (wie in der 
13. Legislatur in Nordrhein-Westfalen bis Mai 2005) und der kommunale Bereich eher 
dominant christdemokratisch ausgerichtet, dann ist eine Politisierung der Interaktionsbe-
ziehungen zu beobachten, was die Blockadeanfälligkeit erhöht. Die tabelle verdeutlicht 
die Verhältnisse der Landkreistage, in denen derartige Dominanzen verifizierbar sind 
(tab. 4):

Die stichhaltigkeit der these zeigt sich an den Ländern Baden-Württemberg und Nord-
rhein-Westfalen. Getragen wird die Reform  in Baden-Württemberg entscheidend durch 
die parteipolitisch korrespondierende Verschränkung zwischen dem Landkreistag und der 
Regierung. Das Modell wird erst durch den – aufgrund des besonderen Wahlverfahrens der 
Landräte – dominant schwarz geprägten spitzenverband transportiert und nach Beschluss 
der  Regierung  offensiv  von  diesem  abgesichert.  solche  solidarisierungseffekte  sind  in 
einer  schwächeren  form  auch  in  Bayern  beobachtbar. Wegen  des  geringeren  Maßnah-
menkatalogs ist eine Abstützung jedoch weniger erforderlich. zudem werden die Aspekte 
durch die dortigen strukturellen Bedingungen überlagert. In Nordrhein-Westfalen sprechen 
sich die schwarz dominierten spitzenverbände – der Landkreistag sowie der städte- und 
Gemeindebund – mehr  für das Regionalisierungsmodell der CDu-geführten Regierung 
aus. Letztlich absichern lässt sich die Hypothese dadurch, dass 1999 eine ähnliche Variante 
der  vormals  sPD-geführten  Regierung  vom  Landkreistag  abgelehnt  wurde.  seit  dem 
Machtwechsel vom Mai 2005 ist beobachtbar, dass sich die beiden konservativ besetzten 
Verbände in ihren Außendarstellungen zurückhalten und von Blockadehaltungen absehen. 
trotz der strategischen Vorteile gegenüber der rot-grünen Regierungsphase ist bedeutsam, 
dass  die  Pläne  der  CDu-geführten  Regierung  nur  von  zwei  spitzenverbänden  gestützt 
werden, was die erfolgsaussichten des Regionalisierungsmodells wieder reduziert.

fasst man die ergebnisse zusammen, so ist festzustellen, dass in Bayern vornehmlich 
das Verbundsystem zwischen kommunaler und  staatlicher Mittelinstanz und das Macht-
potenzial  der  mittleren  kommunalen  ebene  radikale  Reformen  behindern.  Blockierend 
wirken in Nordrhein-Westfalen das überkomplexe Verwaltungsgefüge, die Machtpotenziale 
der unteren und mittleren kommunalen Ebene, die ausgeprägten Verflechtungen zwischen 
Land und Kommunen (insbesondere im Ruhrgebiet), die Konkurrenzen zwischen der mitt-
leren staatlichen ebene und den starken Landschaftsverbänden sowie die differierenden, 
parteipolitisch geprägten Präferenzen der spitzenverbände. In den anderen Ländern ist eine 
vergleichsweise geringere Komplexität vorfindbar. In Rheinland-Pfalz  sprechen  jedoch 

Tab. 4:  Dominanzverhältnisse in Landkreistagen
Baden-Württemberg Bayern Nordrhein-Westfalen
CDU-Dominanz CSU-Dominanz CDU-Dominanz
21 sitze CDu, 1 sitz fDP, 13 sitze 
parteilos, kein sitz der sPD

49 sitze Csu, 10 sitze 
sPD, Rest überwiegend 
freie Wähler

27 sitze CDu, 4 sitze sPD

Quelle: Landkreistage der Länder (zeitraum frühjahr 2002 bis Herbst 2004)
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die schwächeren bzw. von den spitzenverbänden different bewerteten Kommunalstruktu-
ren gegen eine einheitliche Präferenzbildung und damit  für eine Blockadepolitik. ferner 
bestanden Mitte der 1990er Jahre Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Regierungs-
koalition, welches Modell zu verfolgen ist. Wegen der unterschiedlichen Präferenzen der 
Koalitionäre bestanden in Hessen 1999 und die Jahre danach eher geringe Handlungsmög-
lichkeiten. unterstellt man allerdings eine Alleinregierung der CDu, so wäre von einem 
weitaus höheren Reformpotenzial auszugehen, denn alle spitzenverbände votieren für die 
„wahre Präferenz“ der union und damit für zwei stufen, da es sich um ein mittelgroßes 
Land mit relativ starken Kommunalstrukturen handelt, das durchaus ohne eine Mittelebene 
und sicherlich ohne Gebietsreform auskommen würde.

fragt man explizit nach den erfolgsfaktoren in Baden-Württemberg und Niedersach-
sen, so sind die jeweils konstruktiven Verhältnisse zu erwähnen. Deutlich wird in Baden-
Württemberg, dass die aus den strukturen ableitbaren Präferenzen der spitzenverbände 
mit  der  Ansicht  der  Regierung  korrespondieren.  Aufgrund  der  Landesgröße  und  der 
Kommunalstrukturen ist ein anderes Modell auszuschließen, da andernfalls eine Gebiets-
reform naheliegt. Nicht zuletzt deshalb begegnen die niedersächsischen Verbände einer 
Zweistufigkeit anfangs reserviert, denn die kommunale Verwaltungskraft ist hier eher 
schwächer.  Die  Reform  stößt  jedoch  sukzessive  auf Akzeptanz,  vorwiegend  aufgrund 
der Absage an eine territorialreform und der beispiellosen entstaatlichung der unteren 
Verwaltungsstufe. Der umstand steht argumentativ für zwei ebenen. Weiterhin fällt die 
in beiden Ländern intensive einschlägige Debatte auf. Die Haushaltssituation, die aus-
geprägte sonderverwaltungslandschaft in Baden-Württemberg, die daraus resultierende 
Interaktion respektive der dadurch entstehende politische Druck stimuliert zu radikalen 
Maßnahmen, in Baden-Württemberg allerdings im Rahmen des Ausgangsmodells, da die 
CDu für Regierungspräsidien eintritt, für die sie sich schon in den 1970er Jahren aus-
gesprochen hat. eine umfassende Reform wird jedoch erst möglich, als sich die ebenfalls 
aus historischen Gründen lange für ein Oppositionsmodell plädierende fDP der union 
annähert.  Getragen  wird  die  Reform  ferner  entscheidend  durch  die  korrespondierende 
parteipolitische Verschränkung zwischen Landkreistag und Regierung. Die Verhältnisse 
in Niedersachsen unterscheiden sich dergestalt, dass es hier 2003 zu einem Machtwechsel 
kommt, hin zur  traditionellen Oppositionspartei, was den Grundstein für ein deviantes 
system  legt. Was  hinzukommt,  ist  die  uneingeschränkte  Kooperation  der  Regierungs-
partner, welche gleichfalls historisch begründbar ist.

zur Relativierung  ist  schließlich darauf zu verweisen, dass die  strategisch-taktische 
Ausrichtung zum erfolg der Reformen beigetragen hat. entscheidend sind  somit  auch 
personelle faktoren  in Gestalt der Regierungsspitzen. Der Aspekt stellt aber nur einen 
Baustein dar, denn günstige strukturelle Bedingungen schaffen Raum, hingegen lassen 
ungünstige Vorzeichen auch die besten Konzepte und strategien ins Leere laufen.

6  Konklusion und theoretischer Zusammenhang

Im zentrum stand die frage nach den Bedingungen radikalen Wandels auf der mittel-
instanzlichen Ebene. Der Fokus fiel auf zwei zentrale Faktoren, die in den Ländern zwar 
mit unterschiedlicher Gewichtung ineinander- und zusammenwirken, die aber auch nicht 
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voneinander abzukoppeln sind. Hinreichend dürfte deutlich geworden sein, dass einer-
seits die verwaltungs- und  territorialstrukturellen Bedingungen die Akteurspräferenzen 
und damit den Modernisierungsverlauf beeinträchtigen und andererseits die  jeweiligen 
Akteurskonstellationen,  deren  Interessen  und  ziele  sowie  das Ausmaß  der  politischen 
Interaktion den Prozess und das Politikergebnis nachhaltig beeinflussen.

Generalisierend  lässt  sich  festhalten: stimulierend wirkt  für  radikale  (Mittelstufen-) 
Reformen neben  einer  sozio-ökonomisch  schwierigen Ausgangssituation die  Intensität 
des politischen Wettbewerbs. ein hohes Maß der einschlägigen Interaktion treibt zu radi-
kalem Wandel an und liefert die Motive einer Veränderungsbereitschaft, genauso wie eine 
änderung der Macht- und Ressourcenstrukturen, insbesondere hin zu Parteien, die von 
den  historisch  wegweisenden  entscheidungen  zur  Mittelinstanz  ausgeschlossen  waren 
und daher ein per se radikales Oppositionsmodell vertreten. Die Chance zu einer radika-
len Umsetzung verweist hingegen auf spezifische bevölkerungs-, verwaltungs- und terri-
torialstrukturelle Bedingungen, auf diverse Machtkonstellationen und historisch geprägte 
Muster ihres zusammenwirkens, auf parteipolitische Verschränkungen zwischen zentra-
len und dezentralen Gebietskörperschaften und auf die aus diesem Kontext resultierenden 
Akteurspräferenzen sowie daraus ableitbare Vetopositionen.

entschlüsselt bedeutet dies, dass die Modellpräferenzen durch die Bevölkerungsstruk-
turen  geprägt  werden.  Je  bevölkerungsstärker  ein  Land  ist,  desto  entscheidender  steht 
akteursübergreifend ein dreistufiger Aufbau im Vordergrund und damit nur eine Radi-
kalität im Rahmen einer Dreistufigkeit zur Disposition. Ferner besteht bei stärkeren 
kommunalen strukturen seitens der Kommunen eine höhere Bereitschaft, eine radikale 
Zweistufigkeit zu unterstützen. Auf der kommunalen Ebene ist ein ausgeprägtes Verständ-
nis für die radikalste zweistufige Variante tendenziell nur in nicht allzu großen Ländern 
mit starken Kommunalstrukturen vorhanden. Diese tendenz wird in Niedersachsen insbe-
sondere nur dadurch durchbrochen, weil einer territorialreform eine unmissverständliche 
Absage erteilt wird, vornehmlich aufgrund der ausgeprägten Vertrauenskultur zwischen 
Land  und  kommunaler  ebene  und  der  entstaatlichung  der  unteren  Verwaltungsstufe. 
ein hoher Kommunalisierungsgrad (mit einer geringen allgemeinen Landesverwaltung 
auf der unteren Ebene) unterstützt daher die Beförderung einer radikalen zweistufigen 
Variante, weil dadurch die Bündelungsbehörden in frage gestellt werden. Des Weiteren 
tragen eine hohe strukturelle Verflechtung und eine Abnahme der Machtkonzentration zu 
Blockaden bei. Die Chance zu radikalen Reformen liegt weiterhin darin begründet, ob 
sich die in der entsprechenden frage historisch geprägten einstellungen der Koalitionäre 
miteinander harmonisieren lassen. Letztlich führt eine eindeutige Dominanz einer Par-
tei in den Gremien kommunaler Akteure zu solidarisierungseffekten mit der Regierung, 
wenn die Mehrheiten mit den parteipolitischen Verhältnissen im Landtag korrespondie-
ren. sind die Mehrheiten hingegen dominant gegenmajoritär, so führt dies zu einer mehr 
kompetitiven  Interaktionsorientierung  oder  zur  Behinderung  eines  Modells  und  damit 
gegebenenfalls zur unterstützung der oppositionellen Linie.

unstrittig  ist, dass Reformen vom Institutionengefüge abhängen und strukturen auf 
Prozesse und ergebnisse wirken. Die Politikwissenschaft argumentiert hier unmissver-
ständlich: „Institutions matter“! eine neoinstitutionalistische Annahme ist, dass das Poli-
tikergebnis  auf  die Ausgangssituation  rückführbar  ist  (scharpf  1987,  s.  113 f.;  Jansen 
2000, s. 6; taschowsky 2001, s. 3; Bandelow 2003, s. 1). Wesentlich  ist  ferner, dass 
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die historische Dimension meist ausgeklammert und unterschlagen wird, dass Verwal-
tungsstrukturen „Produkte historischer entwicklungen“ (Mayntz 1985, s. 3) sind. für die 
erklärung der Gegenwart und zukunft ist daher ein Rückgriff auf die Historie unabding-
bar (Becker 1989, s. 896; seibel 1997, s. 362; Häcker 1997, s. 86), denn auch „history 
matters. We cannot understand today′s choices (…) without tracing the incremental evo-
lution of  institutions“  (North 1990, s. 100). Das die Geschichte wesentlich  ist, wurde 
insbesondere im Rahmen des zweiten faktors deutlich.

für die Analyse und erklärung der ergebnisse orientierte sich die studie deshalb an 
einem bewährten Hypothesenrahmen (Wollmann 2004; Pollitt u. Bouckaert 2000), der 
Kombination des historischen mit dem akteursorientierten Institutionalismus. Die histo-
rische form, die vorwiegend Institutionen selbst zum erklärungsgegenstand erhebt und 
speziell die Grenzen einer Veränderbarkeit betont, war  in diesem fall erweiterungsbe-
dürftig, da sich die frage explizit auf die Bedingungen radikalen Wandels  richtet. zur 
erklärung der Vorgänge empfahl sich daher mehr noch der akteurszentrierte Institutio-
nalismus,  der  weitgehend  der  frage  nach  den  ergebnissen  institutionell  eingebetteten 
Handelns folgt (Mayntz u. scharpf 1995, s. 39 ff.; schulze 1997, s. 5 ff.; scharpf 2000; 
Czada u. schimank 2001, s. 133 ff., s. 240; Benz 2001, s. 75 f.). Dem umstand, dass 
institutioneller  Wandel  im  Kontext  von  Pfadabhängigkeiten  steht,  wird  auch  von  der 
akteursorientierten Variante Rechnung getragen. so zeigt sich überall, dass die historisch 
geprägten strukturen die Modernisierungswege mit anleiten oder versperren. Was ferner 
eindrucksvoll  in den Blick gerät,  ist die erfassung politischer Prozesse, die durch den 
institutionellen  Kontext  gelenkt  werden,  welcher  auf  die Akteurskonstellationen  wirkt 
und der das strategische Handeln der Akteure, deren Interaktionen, Handlungsorientie-
rungen, -ressourcen und letztlich das Politikergebnis beeinflusst und schlussendlich den 
institutionellen Handlungskorridor vorgibt.
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